
Am fünften Ergänzungstag XIII (25. September 1805) trug Bruch seinen Beschluß
ein, daß das Register geschlossen werde 14

.

IV.

Die Saarbrücker Überlieferung ist viel zu schmal, um Ergebnisse gewinnen zu
können, die einen Vergleich mit den umfassenderen Studien zu französischen
Städten 15 erlauben würden. Vielleicht jedoch tragen diese Hinweise dazu bei, daß
sich in die rechts- und sozialgeschichtliche Forschung dieses Themenbereichs
annimmt und sei es auch nur in lokal begrenzten Untersuchungen. Eine umfassen¬
dere Studie zum revolutionären Ehescheidungsrecht im linksrheinischen Deutsch¬
land bleibt ein lohnendes, aber vorerst fernes Ziel.

14 In den Akten der Mairie Saarbrücken befinden sich noch drei weitere Scheidungsakte aus dem Jahre
1806 und ein weiterer Akt aus dem Jahre 1811.

15 Literatur zu einzelnen französischen Städten ist verzeichnet bei Garaud/Szramkiewicz (Fn. 1), S.
72 Fn. 25 und Bernadin (Fn. 2), S. 195 ff. mit Fn. 11 (S. 210).
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